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Die Erweiterung des Bebauungsplans „Ost I" wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Der Entwurf der Erweiterung des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften wird 
mit Begründung und Anlagen (Umweltbeitrag und artenschutzrechtliche Relevanzprüfung) 
vom 

29.09.2020 bis einschließlich 03.11.2020 (Auslegungsfrist) 

bei der Stadtverwaltung St. Blasien, Am Kurgarten 11, 79837 St. Blasien, 1. OG, Zimmer 11, 
während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. Ergänzend können weitere 
Termine vereinbart werden. 

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt St. Blasien unter dem 
nachfolgenden PFAD eingesehen werden: 

www.stblasien.de > Rathaus &Service > amtliche Bekanntmachungen

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Verwaltung der Stadt St. 
Blasien, Am Kurgarten 11, 79837 St. Blasien, 1. OG, Zimmer 11 abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Adrian Probst, Bürgermeister 

St. Blasien, 24.09.2020 






















































































































